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Tliargelillligebrällehll.
Stengel lmt liiirzlich (Hermes XXII 86 ff.) zn beweisen ge·

sl1cM, anss die uns gJaubwiirdig aus Athen liberliefertell Menschen
opfer nicht alljährlich an den Thal'geHeu, wie Harpolrration .(s.
l:pup~uK6C;) berichtet, sondern bei andern Gelegenheiten, wie Sen
ellen um} sonstigen das ganze Volk betreffenden Ungliicksfal1en
stattgefunden hätten. Ich kann 111cht :!inden, dass ihm <liesel' Be
weis gelungen sei. Vor allem ist hier gleich im Eingl1,ug auf
diereligiö86 Auffassung der Griechen hinzuweisen, die zn aUen
Zelten dieselben Mittel, die bei der Abwendung eines einmaligen,
durch Götterzorn veranlassten Unheils üblich waren, auch in pe
riodisch wiederkehrenden Zeiträumen nicht weniger zur Abbllsse
vergangener Sünden wie zur VerhUtung alles in der Zukunft dro
llendeu Unglücks anzuwenden pflegten. Wenn nun die Aristo
phanesscholien, Photius und Tzetzes nur erstere Anlässe für die
Opferung anfUhren odel' selbst nur kennen sollten, so ist das noch
kein genügencler Grund, das ansdl'iic1diohe Zeuguiss des Harpo
kration, welcher auf den Angaben der in diesen Dingen gewiss
competenten Redner und Localhistoriker fosst, einfach zu ver
werfen. Ebensowenig vermag ich mit Stengel darin, dass Diog.
Laert. II 44 und der Scholiast zn Soph. O. C. 1600 die Thar
geHen, nicht aber das Menschenopfer erwähnen, einen 'Vider
spruch mit der Angabe des Harpokration zu sehen. Nicbt auf
den Namen, sondern auf die Quellen kommt es bei diesem Schrift
steller vornehmlich an; die sind aber bier ganz vorzügliclle ge
wesen, was auch Stengel schwerlich entgangen wäre, wenn er
den betreffenden Artikel s. qJap/laK6~ sorgfältig zu Ende verfolgt
lIätte. Die hier zu Tage tretende genaue Kenntniss eines durch·
aus versteckten apollinischen Cultgebrauches und der dazu ge
hörigen Legende sollte von vom herein davor bewabren, das
Zeugnis!! des Harpokration geringschätzig zu behandeln, Der
selbe nennt als QueUe tur diese Dinge das erste Bncll einer
Specialschrift des Istros über das apollinisohe Epiphanienfest, in
der die an den Thargelien stattfindenden Bräuche legendarisch da
durch motivirt werden, dass mal ein Dieb, Namens <Pap/lUKO«;;,
lu>ilige Gefasse des Apollo entwandt habe, wofiir derselbe, bei.m
Diebstahl von AclJilleuB ertappt, durch Steinigung den 'rod ge
fnnden haben soll (KaTEAEuO'{lIl). Hiervon sei aber der Thargelien
gebrauch ein &rro/li~rJJlo.. Dass wir mit einer derartigen Ueber
liefenmg notlJgedrungen zu reohnen haben, brauche ioh nioht aUR
ul'Ucklich zu betonen. Sie liefert die Illustration zu den vorher-
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gehenden Worten; Mo avbpa«;; (d. h. q>ap/J.CX1<Ov«;; öder &A1TllPiou«;;.
wie durchclie Parallelstellen hinlänglich erwiesen wird) >Ae~Vll

OW EEflrov Kae&paHl €'ao/J.Evou<;; Tfj<;; rrOA€UJ<;; €.V Tal<;; 6apYlIMOl«;;.
ein Zeugniss, das man nur auf Grund der schwerwiegendsten Be
denl,en für null und nic11tig Zll erklären llerechtigt ist 1. Es will
mir nicht dass Stengel deren auch nur eines geltp.HfI
gemacht llat. DelJll wenn er im Anschluss an frühere Geleln'te
an der Grausamkeit dieser Sitte Anstos8 nimmt, so kann daR
doch Dur fitr ein rein subjeotives Bedenken gelten, so lange die
Hinrichtung von Verbrechern noch nicht allgemein als Gl'ausam
keit empfunden wird. Dazu kommt, dass Hal'pokration durellaus
nicht der einzige ist, der von einer Opferung der Plmrmakoi an
den Thargelien redet: auch der \'veit ältere Zeuge Hipponax lmt
um die Sitte gewusst, wenn er einmal oap'f!1A10l0'1 ein ~'fXUTOV

rrpo q>apJ.laKOO geopfert werden Hisst (Bergk P. L. G. Il4 37).
Auf welche Weise die Hinrichtung an den Sündern vollzogen
wurde, wird uns freilich nirgends ausdrücklich g t, wir er-
falnen.nur, dass letztere TtV ~auTwv q>OVlfJ die t gesiUmt
hätten (Suicl: s. q>apJ1ClKOU<;;. SOll. Ar. Frö. 730. Plut. 454). Ans
der Angabe des Tzetzes (Chi1. V 726) TEAOC;; rrupl KaTEKalOV KaI
TOV O'rroböv EI<;; 8aACl.aaClV lppmvov EtC;; &VEJ10UC;; auf eineu Feuer
tod zu scbliessen, liegt nioht der mindeste Grund vor, da die
Worte - wenu man überhaupt etwas auf sie geben ·will - sich
augenscheinlich nur auf die Leiber der Getöcltoten beziehen, WllfJ

auch Stengel richt.ig annimmt. Der einzige Anhaltspunkt, clen
wir fUr die Bestimlllung der Todesart besitzen, soheint mir in der
von Istros erwähnten, von Stengel völlig ignorirten Festlegende
der Thargelien eIlthalten zu sein, die doch niohts anderes als der
mythische Ausdruck für einen alten apollinischen Cultgebrauch
ist. Wie gewöhnlich, so wird auch in diesem Fan der religiöse
:Brauch älter s.ein, als die sich daran knüpfenc1e Legende, die meist
später nachzuwachsen pflegt. Doch verräth das durchsiohtige
Gewand, in das sie den Ritus gehUHt hat, noch deutlich den
eigentliohen Charakter desselben. Darnach werden wir wohl an·
nehmen dürfen, dass die ursprünglichen arOJ1EVCl der Thargelien
in einer factiscllell Tödtung der Verbreeller durch Steinwurf be
stamlen haben, während sich eine spä.tere Zeit mit einem &rroJ1i
J111J1<X dieser Sitte begnügt hat,

Zur Bestätigung dieser AnsiclIt sei es mir gestattet, llier
auf einige analoge Ersc1leinuugell aus dem apollinischen Mytllen'
krllise anfmerksam zil maohen, die fiir die richtige Auffassung
df?s an den Thargelien üblichen Verfahrens nicht ohne Becleutung
sind. Denn das Endresultat des 8tengel'scllen Aufsatzes scheint
mir vOl'11ehlj,lich durch den Mangel beeinträchtigt zu sein, dafls
er den Kreis seiner tiber den athenischen Festgehrauoh auge-

1 Der Widerspruch zwischen der Angabe des Harpokration und
dßt· des (s. qJl1Pf!(X]w[' KU9ctp,fU)l0l, 1fEP1K<l911[pov,€t:; ,ut:; 1fOM:lt:;
dvJip Kai Tuvi)) spricht ebensowenig gegen ersteren wie für letzteren.
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stellten Betrachtungen viel zu eng gezogen hat. Wenn wir aus
dem ionischen Abdera erfahren, dass man hier certis diebus
(also doch an einem periodisch wiederkehrenden Feste) einen
(lem Apollo Menschen mit einem zu treffen
pflegte (Ov. 467), so werden wir an dem innern Zuzammen-
hang dieses Cultgebrauohes mit der attischen Tbargeliencaerimonie
schwerlich zweifeln können 1. Ein ähnlioher der Apolloreligion
eigenthümlioher Zug scheint mir in dem Euripideischen Mythos
von der Tödtung des Neoptolemos enthalten zu sein, der ja be
kannUioh, um den zürnenden Gott. zu versöhnen auf dem Altar
desselben zu Delphoi durch die Steinwürfe (rr€TpOlI;) der Priester
den Tod findet (Eurip, Androm. 1128), Es ist bedeutsam, dass
die Tödtung nach einel' andern "Version (Pherekydes im Seh. Eur.
Or. 1654) wegen des Raubes des heiligen Opferfleisohes erfolgt,
ein Sagenmoment, das an den Inhalt der attisohen Tbargelien
legende erinnert, in der gleichfalls der Raub eines dem Gotte
geweihten Gegenstandes den Steinigungstod verwirkt. Vielleioht
findet auf diese Weise auoh die an sioh auff'allige Erwähnung
des Vaters des in einer attischen Cultlegende ihre
erklärende Deutung. Durohaus in dieselbe Reihe apollinisoher
Cult.gebräuohe, wie die Tödtung duroh Steinwtlrf, gehört das Hinab
stürzen eines dem Gotte anheimgefallenen Mensohen von der Höhe
eines Felsens. Der innere Zusammenhang dieser beiden Süh
mmgsformen tritt. uns am sohärfsten an derp Beispiel des Philo
melos entgegen, der sieh zur Strafe für die Beraubung des delphi
sohen.Apolloheiligthums von steiler Felsenhöbe selber hinabgestürzt
haben soll (Paus. X 2, 4), Der Zusatz hETaKTo bE Kat UAAW<;;
TOll; )AlllplKTtOOW EI; TOU<;; O'uAuJ'\lTa<;; aüTll nblKll lässt nooh
deutlioh die Grundlage erkennen, an welohe hier die gestaltende
Hand der Sage angesetzt hat. Eine schlagende Parallele zu die
sem Fall bildet der sieh alljährlich am Apollofeste auf Leukas
abspielende religiöse Brauoh, dessen Charakter als Sühnemittel
noch klar genug aus don Worten Apollodors (bei Strab, X 452)

'tt: ~v bE KaI miTplov T01<;; I\€UKabt01C; KaT' EVlaUTaV
tlf TOU 'AnoHwvOI; urra Tl1<;; O'Konf\c; pmT€lO'Sat TlVa

ahtmc; OVTWV unoTporrf\c; XaplV. Duroh angebundene
Federn und Vögel pflegte man dem dazu erlesenen Opfer den
Fall zu erleiohtern, lUn ihn dann unten auf Kähnen aufzufangen
und über die Landesgrenze (TWV opwv lEw) zu sohaffen. Es ent
sprioht durohaus dem Wesen des Ritus, dass dieser Sprung in
der Sage auf den mit dem Gattenblut befleokten apollinischen
HeroB Kephalos zurüokgeführt wird, der hier als erster
Schuld duroh den TOll geglioben haben soll. Die innere Ver
wandtschaft der den attischen zu Grunde liegenden

1 Der Soholiast bemerkt zu der Stelle: 'Callimaohus dioH, qnod
est oivitas in qua taUs est quod uno quoque anno dvcs

totam oivitatem publice lustrabant et oivium, qnom habebant
devotum iIIa die pro capitibus omnium lapidibus obruebant' (Sohneider
Cll.ll. II 644).
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Idee mit den auf Leukas übliohen Cultusformen der Apolloreli
gion soheint mh' so unverkennbar, dass ich unmöglioh Stengel
beistimmen kann, wenn er die Herbeiziehnng der Analogie VOn
Leukas als ganz willkürlioh bezeiohnet (a. a. O. 88). Frei
lioh ist dei' Zusammenhang zwisohen beiden Bräuohen etwas an
derer Art, als wie er 0, Müller (Dor. 12 233) ersohienen ist, denn
dass man an den Thargelien Verbreoher als Opfer bekränzt von
Felsen gestürzt habe, ist meines Wissens nirgends überliefert.
Erwähnt werden mag hier noch, dass naoh antiker Ansohauung
jener apollinische Sühnungsmodus zugleich als Gottesurtheil ge
fasst worden zu sein soheint, indem derjenige, welohen der Gott
versohonte, nunmehr für heilig und geläutert angesehen wurde.
Hierher gehört, was Pausanias (X 32, 6) aus Phokis beriohtet,
dass dem Apollo geweihte Mensohen (aI.'JTlf/ avhp€co; lEPOt) von den
steilsten Felsen hinabzuspringen im Stande wären, wie es denn
auoh bei Photius (s. AEVK1XTllco;) die l€pEico; sind, die den Sprung
vom leukadisohen Felsen thun.

Talkhof bei Dorpat. Johannes Toepffer.

Zum Gesetz von Gortyn.
IV 46 ff. Einen Sinn geben diese Worte Dlll', wenn sie mit

der kurz vorhergehenden Bestimmung IV 43-46 in Verbindung
gebraoht werden. Nach IV 31-43 sollen naoh dem Tode des
Vaters den Söhnen die Hänser in der Stadt nebst bestimmtem
Vieh und 2 'fheile des ganzen anderen Vermögens zufallen, den
Töchtern ein Then des letzteren; daraus ergibt sich, dass wenn
kein C anderes väterliolles Vermögen' da ist, die Töohter beim
Tode des Vaters niohts erhalten. Naoh IV 43-46 1 soll beim
Tode der Mutter das Mütterliohe getheilt werden, wie vom Väter
lichen gesohrieben steht, also 2 Theile des Vermögens sollen die
Söhne, einen Theil die Töohter erhalten. Ist nun kein Vermögen
von der Mutter da, aber ein Haus, so sollen es die Töchter be-
kommen &1 m 2. Zu beaohten ist der G tz von anr€p
Ta [1TaTpöl' T]m (45) zum einfaohen al Tal (48) = &1
l'fPUTTm 1'01<'; UHXO'l (vgl. X 44/45 anrEp 1'01<'; TVEO't01<; €'fpaTT(1);
Wie die Söhne beim Tode des Vaters, falls kein Vermögen da
ist, vor den Töohtern dnroh das Erben der Häuser in der Stadt
bevorzugt werden, ebenso erhalten, falls die Mutter bei ihrem
Tode zwar kein sonstiges Vermögen, aber ein Haus hinterlässt,

1 h Büoheler-Zitelmann (BZ), Recht von Gortyn. Rh.
Mus. XL, zungsheft. Die gewiohtigen Bedenken gegen die Er-
gänzungen Baunaoks (BB), Insohrift von Gortyn, sind dort selbst p. 127
hervorgehoben..

2 V~l. Dareste, la loi de Gortyne. Bull. de. oorresp. Hell. 1885
p.301 'S'll n'y a pas d'autres biens qu'une maison, les filles y auront
part, oonformement a la loi'.

:Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. XLIII. 10
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